
Allgemeine GeschÄftsbedingungen

Diese Reisebedingungen, die bei der Buchung von Ihnen anerkannt werden, sind auf 
Empfehlung des Deutschen Reiseb�roverbandes erstellt worden und regeln die 
Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und uns. Im Interesse unserer Reiseteilnehmer haben wir 
versucht, diese Bedingungen klar und verst�ndlich abzufassen. 

1. AbschluÅ des Reisevertrages

Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich, m�ndlich, fernm�ndlich oder 
online vorgenommen werden. 

Der Kunde hat f�r alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, f�r die er die Buchung 
vornimmt, wie f�r seine eigenen einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch 
ausdr�ckliche und gesonderte Erkl�rung �bernommen hat. 

Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Die Annahme 
bedarf keiner bestimmten Form. Bei, oder unverz�glich nach Vertragsschluss, wird der 
Reiseveranstalter dem Kunden die Reisebest�tigung aush�ndigen.

2. Bezahlung

Zahlungen auf den Reisepreis sind nur gegen Aush�ndigung eines Sicherungsscheines im 
Sinne des � 651 k Abs. 3 BGB zu leisten. Dieser Sicherungsschein wird mit der 
Buchungsbest�tigung dem Teilnehmer zugestellt. 

Die Anzahlung betr�gt 20 % des Reisepreises. Der Restbetrag muss bis sp�testens 3 Wochen 
vor Reisebeginn beglichen sein. 

Die Reiseunterlagen werden dem Kunden nach Eingang der Restzahlung zugesandt oder 
ausgeh�ndigt, in der Regel aber nicht fr�her als 2 Wochen vor Reisebeginn. 

3. Leistungen

Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen 
im Prospekt und aus den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebest�tigung. 

Der Reiseveranstalter beh�lt sich jedoch ausdr�cklich vor, eine �nderung der 
Prospektangaben zu erkl�ren, �ber die der Reisende vor Buchung informiert wird. 

4. PreisÄnderungen

Der Reiseveranstalter beh�lt sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der 
Erh�hung der Bef�rderungskosten oder der Abgaben f�r bestimmte Leistungen wie Hafen-
oder Flughafengeb�hren oder einer �nderung der f�r die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend wie folgt zu �ndern. 



4.1. Erh�hen sich die Bef�rderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der 
Reiseveranstalter den Reisepreis nach Ma�gabe der nachfolgenden Berechnung erh�hen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erh�hung kann der Reiseveranstalter vom Reisenden 
den Erh�hungsbetrag verlangen. b) In anderen F�llen werden die geforderten erh�hten 
Bef�rderungskosten durch die Zahl der Sitzpl�tze des vereinbarten Bef�rderungsmittels 
geteilt. Der sich so ergebende Erh�hungsbetrag f�r den Einzelplatz kann der Reiseveranstalter 
vom Reisenden verlangen.
4.2. Werden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengeb�hren gegen�ber dem Reiseveranstalter 
erh�ht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt 
werden. 

4.3. Bei einer �nderung der Wechselkurse kann der Reisepreis in dem Umfange erh�ht 
werden, in dem sich die Reise dadurch f�r den Reiseveranstalter verteuert hat. 

4.4. Eine Erh�hung ist nur zul�ssig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erh�hung f�hrenden Umst�nde vor 
Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss f�r den Reiseveranstalter nicht 
vorhersehbar waren. 

4.5. Im Falle einer nachtr�glichen �nderung des Reisepreises hat der Reiseveranstalter den 
Reisenden unverz�glich zu informieren. Preiserh�hungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt 
sind unwirksam. Bei Preiserh�hungen von mehr als 5% ist der Reisende berechtigt ohne 
Geb�hren vom Reisevertrag zur�ck zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis f�r den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 

5. RÇcktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen

Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zur�cktreten. Ma�geblich ist der 
Zugang der R�cktrittserkl�rung beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den 
R�cktritt schriftlich zu erkl�ren. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zur�ck oder tritt er die 
Reise nicht an, so kann der Reiseveranstalter Ersatz f�r die getroffenen Reisevorkehrungen 
und f�r seine Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind gew�hnlich 
ersparte Aufwendungen und gew�hnlich m�gliche anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen zu ber�cksichtigen. Bei R�cktritt sind vom Kunden folgende Kosten zu 
tragen: 
• bis 57 Tage vor Reisebeginn 5% des Reisepreises
• 56 bis 33 Tage vor Reisebeginn 20% des Reisepreises 
• 32 bis 15 Tage vor Reisebeginn 40% des Reisepreises 
• 14 bis 8 Tage vor Reisebeginn 60% des Reisepreises 
• ab 7 Tage vor Reisebeginn 80% des Reisepreises 
• am Vortag des Reisebeginns, am Tag des Reisebeginns und bei Nichterscheinen 90% des 
Reisepreises.
Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 
und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des 
Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht gen�gt oder 
seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder beh�rdliche Anordnungen entgegenstehen. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als 
Gesamtschuldner f�r den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. Im Falle eines R�cktritts kann der Reiseveranstalter vom Kunden die tats�chlich 
entstandenen Mehrkosten verlangen. 



6. RÇcktritt durch den Veranstalter DR. KOCH Reisen

Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl ist die letzte R�cktrittsm�glichkeit durch Dr. 
Koch Fachexkursionen GmbH 21 Tage vor Reisebeginn. 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger R�ckreise oder aus 
sonstigen zwingenden Gr�nden nicht in Anspruch, so wird sich der Reiseveranstalter bei den 
Leistungstr�gern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bem�hen. 

8. Haftung des Reiseveranstalters

Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns. 
Insbesondere haftet der Reiseveranstalter f�r: 

a) die gewissenhafte Reisevorbereitung
b) die sorgf�ltige Auswahl und �berwachung der Leistungstr�ger
c) die ordnungsgem��e Einbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen 

Gesetzliche Haftungsbeschr�nkungen:
Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters f�r Sch�den, die nicht K�rpersch�den sind, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschr�nkt,
1) soweit ein Schaden des Kunden weder vors�tzlich noch grob fahrl�ssig herbeigef�hrt wird 
oder
2) soweit der Reiseveranstalter f�r einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungstr�gers verantwortlich ist.
Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters f�r Sachsch�den, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrl�ssigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschr�nkt. Diese 
Haftungsh�chstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise. M�glicherweise dar�ber 
hinausgehende Anspr�che im Zusammenhang mit Reisegep�ck nach dem Montrealer 
�bereinkommen bleiben von der Beschr�nkung unber�hrt. Der Reiseveranstalter haftet nicht 
f�r Leistungsst�rungen, Personen- und Sachsch�den im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausfl�ge, Sportveranstaltungen, 
Theaterbesuche, Ausstellungen, Bef�rderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen 
Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbest�tigung ausdr�cklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als 
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie f�r den Kunden erkennbar 
nicht Bestandteil der Reiseleistungen des Reiseveranstalters sind. 

Der Reiseveranstalter haftet jedoch 
1) f�r Leistungen, welche die Bef�rderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort 
der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbef�rderungen w�hrend der Reise und die 
Unterbringung w�hrend der Reise beinhalten,
2) wenn und insoweit f�r einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis 
Aufkl�rungs- oder Organisationspflichten des Reiseveranstalters urs�chlich geworden ist. 

9. Mitwirkungspflicht

Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsst�rungen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Sch�den zu vermeiden oder gering zu



halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverz�glich der 
�rtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Unterl�sst es der Reisende schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 

10. Ausschluss von AnsprÇchen und VerjÄhrung

10.1. Anspr�che des Kunden nach den �� 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
K�rpers oder der Gesundheit, die auf einer vors�tzlichen oder fahrl�ssigen Pflichtverletzung 
des Reiseveranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erf�llungsgehilfen des 
Reiseveranstalters beruhen, verj�hren in zwei Jahren. Dies gilt auch f�r Anspr�che auf den 
Ersatz sonstiger Sch�den, die auf einer vors�tzlichen oder grob fahrl�ssigen Pflichtverletzung 
des Reiseveranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erf�llungsgehilfen des 
Reiseveranstalters beruhen. 

10.2. Alle �brigen Anspr�che nach den �� 651c bis f BGB verj�hren in einem Jahr. 

10.3. Die Verj�hrung nach Ziffer 10.1 und 10.2 beginnt mit dem Tag, an dem die Reise nach 
den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 

10.4. Schweben zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen �ber den 
Anspruch oder die den Anspruch begr�ndenden Umst�nde, so ist die Verj�hrung gehemmt, 
bis der Kunde oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verj�hrung tritt fr�hestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

11. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften

F�r die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften ist der 
Reisende selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser 
Vorschriften erfolgen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte 
Falschinformation des Reiseveranstalters bedingt sind. Sollten Vorschriften einzelner L�nder 
vom Reisenden nicht eingehalten werden, oder sollte ein Visum durch das Verschulden des 
Reisenden nicht rechtzeitig erteilt werden, so dass der Reisende deshalb an der Reise 
verhindert ist, kann der Reiseveranstalter den Reisenden mit den entsprechenden 
R�cktrittsgeb�hren belasten. 

12. Zahlungen mit Kreditkarte

Zahlungen mit allen g�ngigen Kreditkarten sind grunds�tzlich m�glich. Ihre Anzahlung von 
20% ziehen wir nach erfolgter Buchung, den Restbetrag 3 Wochen vor Reisebeginn ein. 
Erfolgt die Buchung k�rzer als 3 Wochen vor Reisebeginn, ziehen wir den vollen Betrag ein. 

l3. Versicherungen

Ihr Reisepreis (einschlie�lich Anzahlung) ist abgesichert durch eine Insolvenzversicherung 
bei der R+V. Reiseteilnehmer k�nnen durch den Reiseveranstalter Versicherungen 
abschlie�en lassen. Dar�ber hinaus sind sie bei Flugreisen gegen Unfall und gegen Sch�den 
am Reisegep�ck zus�tzlich durch die Luftfahrtgesellschaft im Rahmen der internationalen 
Abkommen versichert. Etwaige Sch�den oder Verluste m�ssen aber sofort beim Empfang 
oder Nichtempfang der Gep�ckst�cke bei den Bef�rderungsunternehmen reklamiert werden, 
da sp�tere Meldungen nicht ber�cksichtigt werden. 



14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Reisevertrages zur Folge. 

15. Allgemeines

Mit der Ver�ffentlichung dieses Kataloges verlieren alle fr�heren Publikationen Ihre 
G�ltigkeit. Veranstalter ist Dr. Koch Fachexkursionen GmbH oder ein anderer im 
Detailprogramm genannter Veranstalter. 

16. Gerichtsstand

16.1. Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Gerichtsstand f�r 
Reisen der Dr. Koch Fachexkursionen GmbH ist Karlsruhe. 

16.2. F�r Klagen des Reiseveranstalters gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden 
ma�gebend. F�r Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des �ffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die 
Ihren Wohnsitz oder gew�hnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz 
oder gew�hnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart. 

16.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler 
Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter 
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im 
Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angeh�rt, f�r den Kunden g�nstiger sind als die 
nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften. 

Veranstalter: DR. KOCH Fachexkursionen GmbH
Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe
Registergericht: Amtsgericht Karlsruhe HRB 656E
GeschÄftsfÅhrer: Dr. Nikolaus Koch
Adresse: Am Stadtgarten 9 / 76137 Karlsruhe

Hinweis zur KÇndigung wegen hÉherer Gewalt

Zur K�ndigung des Reisevertrags wird auf die gesetzliche Regelung im BGB verwiesen, die 
wie folgt lautet:
“� 651j: (I) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer h�herer 
Gewalt erheblich erschwert, gef�hrdet oder beeintr�chtigt, so k�nnen sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag allein nach Ma�gabe dieser Vorschrift 
k�ndigen. (2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gek�ndigt, so finden die Vorschriften des � 
651e Abs. 3 S�tze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten f�r die 
R�ckbef�rderung sind von den Parteien je zur H�lfte zu tragen. Im �brigen fallen die 
Mehrkosten dem Reisenden zur Last.” 


